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Privatbereich

Jahresurlaub kann nicht stundenweise abgegolten werden

Die Abgeltung des Jahresurlaubs durch eine Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit im 

Arbeitsvertrag ist unzulässig, denn eine als "Urlaub" bezeichnete Arbeitszeitverkürzung er-

setzt den Jahresurlaub nicht. Die Ansprüche auf Urlaub verfallen - aufgrund neuer EuGH-

Rechtsprechung - dann auch nicht automatisch mit Ablauf der Übertragungsfristen.

Hintergrund

Der Kläger war von 2014 bis 2017 als Bote tätig. Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit  betrug 30 Stunden. Laut Arbeitsvertrag war der Jahresurlaub jeweils bis spätestens 

zum 31.3. des folgenden Jahres zu nehmen. Unter der Rubrik "Besondere Vereinbarung" war dar-

über hinaus geregelt, dass der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub "auf eigenen Wunsch" in Form 
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einer  wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung nahm, sodass die Arbeitszeit  statt  der  bezahlten 30 

Stunden pro Woche lediglich 27,5 Stunden betrug. Das Arbeitsverhältnis endete am 31.3.2017.

Mit Schreiben vom 4.5.2017 forderte der Kläger den Arbeitgeber auf, den Urlaubsanspruch für die 

Jahre 2014 bis 2017 abzugelten. Dies lehnte der Arbeitgeber ab.

Entscheidung

Vor dem Landesarbeitsgericht hatte die Klage im Wesentlichen Erfolg. Nach dem Bundesurlaubs-

gesetz hatte der Kläger einen Anspruch auf Abgeltung des ihm zustehenden Jahresurlaubs von 20 

Tagen pro Jahr. Dieser sei nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Geld abzugelten.

Die abweichende Regelung des Arbeitsvertrages stellte eine unzulässige Bestimmung dar. Denn 

eine wöchentliche Arbeitszeitverkürzung von 2,5 Stunden war kein Erholungsurlaub. Nach dem 

Bundesurlaubsgesetz wird der Urlaubsanspruch in Tagen berechnet und kann deshalb nicht stun-

denweise gewährt werden. Darüber hinaus ist der Urlaub grundsätzlich zusammenhängend zu ge-

währen.  Eine  Arbeitszeitverkürzung  kann  den  Anspruch  auf  den  gesetzlichen  Erholungsurlaub 

nicht ersetzen.

Die Urlaubsansprüche waren auch nicht verfallen, denn ein Verfall von Urlaubsansprüchen kann 

nur eintreten, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub 

zu nehmen. Insbesondere muss der Arbeitgeber klar und rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub am 

Ende des Bezugszeitraumes oder eines Übertragungszeitraumes verfallen wird, wenn der Arbeit-

nehmer den Urlaub nicht nimmt.

Fehlt eine dieser Voraussetzungen, tritt ein Verfall des Urlaubsanspruchs nicht ein.

Im vorliegenden Fall war der Arbeitgeber seinen Obliegenheiten, den Kläger konkret aufzufordern, 

den Urlaub zu nehmen und ihn auf die Möglichkeit des Verfalls hinzuweisen, nicht nachgekommen. 

Damit war nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Urlaub durch Zahlung abzugelten.

Ausgleichszahlungen beim Versorgungsausgleich gehören zu 

den Sonderausgaben

Ausgleichszahlungen im Rahmen einer Scheidungsfolgevereinbarung, um Ansprüche auf 

einen  Versorgungsausgleich  abzugelten,  gehören  zu  den  Sonderausgaben  und  können 

nicht  als  vorweggenommene Werbungskosten bei  den sonstigen Einkünften  abgezogen 

werden.

Hintergrund

Der Kläger leistete laufende Zahlungen an ein Versorgungswerk und erwartete ab dem Jahr 2041 

erstmals Renteneinkünfte daraus. Nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte, schloss er mit 
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ihr eine Scheidungsfolgevereinbarung ab, um ihren Anspruch auf den Versorgungsausgleich abzu-

gelten. Durch den entsprechenden Vertrag hatte die Frau Anspruch auf hälftigen Ausgleich des 

Pensionsanspruchs aus dem Versorgungswerk in Höhe von 77.720 EUR.

Der Kläger machte diesen Betrag Werbungskosten bei seinen sonstigen Einkünften geltend, da er 

einen Zusammenhang der Ausgleichszahlung mit seinen späteren Renteneinkünften sah. Das Fi-

nanzamt lehnte dies jedoch ab, da die Ausgleichszahlungen ausschließlich über einen Sonderaus-

gabenabzug berücksichtigt werden können. Diese Abzugsvariante lehnte die Ehefrau ausdrücklich 

ab.

Entscheidung

Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass die Ausgleichszahlung nicht als vorweg-

genommene Werbungskosten bei  den  sonstigen Einkünften abziehbar  war.  Die  Abfindung  der 

Ehefrau war durch die Ehescheidung veranlasst und lag deshalb in der privaten Sphäre des Klä-

gers. Aufgrund einer Scheidung verursachte Vermögenseinbußen können keinen Werbungskos-

tenabzug eröffnen. Das gilt auch dann, wenn die Zahlung als Aufwand zur Erhaltung oder zum Rü-

ckerwerb des Rentenanwartschaftsrechts gewertet wird.

Eine Berücksichtigung als Werbungskosten schied auch deshalb aus, weil der Gesetzgeber ent-

sprechende Zahlungen den Sonderausgaben zugeordnet hat. Denn seit 2015 sind aufgrund einer 

Gesetzesänderung Ausgleichszahlungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs nur noch 

als Sonderausgaben abziehbar.

Wann haben EU-Ausländer Anspruch auf Kindergeld?

Ein Anspruch auf Kindergeld besteht für einen freizügigkeitsberechtigten EU-Ausländer nur 

dann,  wenn  er  einen  inländischen  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen  Aufenthalt  nachweisen 

kann.

Hintergrund

Der Kläger ist polnischer Staatsbürger und Vater von 3 Kindern, die bei der Mutter in Polen leben. 

Er erbrachte als selbstständig Tätiger Leistungen im Inland und wurde für das Jahr 2015 nach § 1 

Abs. 3 EStG zur Einkommensteuer veranlagt. Die Familienkasse lehnte die Gewährung des Kin-

dergeldes ab, da der Kläger weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 

nachgewiesen hatte. Für die Monate, für die Anspruch auf Kindergeld bestand, rechnete die Fami-

lienkasse das polnische Kindergeld auf die deutsche Leistung an. Der Kläger hatte laut einem am 

24.10.2016 unterzeichneten Mietvertrag ab dem 1.11.2016 mit einer weiteren Person eine Kammer 

mit Küche und Toilette angemietet.
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Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass für das Jahr 2015 kein Anspruch auf Kindergeld bestand. Aus 

den vom Kläger für das Jahr 2015 vorgelegten Rechnungen über seine Leistungen als Gewerbe-

treibender schloss das Gericht, dass er sich im Inland nur vorübergehend aufhalten würde. Als 

Leistungszeiträume  hatte  der  Kläger  den  31.1.2015,  16.4.  bis  30.5.2015  und  den  4.5.  bis 

15.15.2015 angegeben. Die Kürze dieser Leistungszeiträume sprach dafür, dass der Kläger sich 

nur zur Erbringung der Leistung im Inland aufhielt und nur vorübergehend im Inland verweilte.

Ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat ein freizügigkeitsberechtigter EU-Aus-

länder zwar Anspruch auf Kindergeld, wenn er nach § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt einkom-

mensteuerpflichtig behandelt wird. Bei einem Gewerbetreibenden gilt dies aber nur für die Monate, 

in denen er inländische Einkünfte im Sinne des § 49 EStG erzielt.

Für das Jahr 2016 kam das Finanzgericht zu dem Ergebnis, dass die Familienkasse zutreffend 

festgestellt hat, dass der Kläger ab Mai 2016 seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte.

Wie sich der Altersentlastungsbetrag bei der 

Verlustfeststellung auswirkt

Trifft der Altersentlastungsbetrag auf negative Einkünfte, stellt sich die Frage, welche Aus-

wirkungen sich auf die Verlustfeststellung ergeben. Das Finanzgericht Köln überträgt den 

Entlastungsbetrag auf die Folgejahre – was der Bundesfinanzhof allerdings noch absegnen 

muss.

Hintergrund

Die Kläger waren zusammenveranlagte Eheleute. Im Jahr 2015 vollendeten beide das 64. Lebens-

jahr und hatten daher Anspruch auf Altersentlastungsbeträge. Der Ehemann erzielte 2015 eine 

Summe der Einkünfte von ./. 26.381 EUR und die Ehefrau von 0 EUR. Von diesen Beträgen zog 

das Finanzamt die Entlastungsbeträge von 1.216 EUR (Ehemann) und 1.095 EUR (Ehefrau) ab, 

sodass sich beim Ehemann ein Gesamtbetrag der Einkünfte von ./. 27.597 EUR und bei der Ehe-

frau von ./. 1.095 EUR ergab.

Bei der Berechnung des verbleibenden Verlustvortrags auf den 31.12.2015 berücksichtigte das Fi-

nanzamt die Altersentlastungsbeträge jedoch nicht. Denn nach dem Wortlaut der Vorschriften zum 

Verlustabzug können nur negative Einkünfte vor- und zurückgetragen werden, nicht jedoch Alters-

entlastungsbeträge.

Entscheidung

Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht urteilte, dass das Finanzamt die Al-

tersentlastungsbeträge im Rahmen des verbleibenden Verlustvortrags auf den 31.12.2015 berück-
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sichtigen muss. Zur Begründung führten die Richter aus: Ein am Schluss eines Veranlagungszeit-

raums verbleibender Verlustvortrag muss gesondert festgestellt werden. Dabei sind die Besteue-

rungsgrundlagen so zu berücksichtigen, wie sie den Steuerfestsetzungen des jeweiligen Veranla-

gungszeitraums zu Grunde gelegt worden sind. Deshalb sind nach Auffassung des Gerichts nicht 

nur die negativen Einkünfte zu erfassen, sondern auch in dem jeweiligen Jahr berücksichtigte Al-

tersentlastungsbeträge – selbst wenn sich hierdurch ein nicht ausgeglichener Verlust weiter erhöht. 

Eine negative Summe der Einkünfte kann durch Altersentlastungsbeträge zudem im Jahr der Ge-

währung zu einem noch höheren negativen Gesamtbetrag der Einkünfte führen.

Dienstunfähigkeit: Privates Attest reicht nicht aus

Wer als Beamter eine Dienstunfähigkeit geltend macht, muss ein amtsärztliches Attest vor-

legen können. Ansonsten kann er aus dem Dienst entfernt werden. Privatärztliche Gutach-

ten reichen nicht aus.

Hintergrund

Nachdem der Beamte im Jahr 2015 zunächst wegen einer konservativ nicht mehr zu behandeln-

den degenerativen Wirbelsäulenerkrankung in  den Ruhestand versetzt  worden war,  stellte  der 

Amtsarzt nach erfolgter Operation im Jahre 2016 eine eingeschränkte Dienstfähigkeit hinsichtlich 

Verwaltungstätigkeiten und leichter körperlicher Tätigkeiten fest. Eine Wiederherstellung der Feu-

erwehrdiensttauglichkeit war dagegen nicht zu erwarten. Daraufhin forderte der Dienstherr den Be-

amten zum Dienstantritt auf. Auch leitete er ein Verfahren des betrieblichen Eingliederungsmana-

gements ein und passte den Arbeitsplatz entsprechend an.

Unter Vorlage privatärztlicher Atteste machte der Beamte in der Folge wiederholt geltend, dass er 

seinen Dienst aus körperlichen Gründen nicht wahrnehmen konnte. Selbst nachdem ihm mitgeteilt 

worden war, dass privatärztliche Atteste zukünftig nicht mehr als ausreichenden Nachweis für eine 

bestehende Dienstunfähigkeit angesehen werden, blieb der Beamte unter Vorlage privatärztlicher 

Atteste dem Dienst fern.

Entscheidung

Das Verwaltungsgericht sah in dem Verhalten des Beamten ein schuldhaft begangenes Dienstver-

gehen. Denn dieser blieb über einen Zeitraum von mehr als 16 Monaten unerlaubt dem Dienst 

fern. Die von ihm vorgelegten privatärztlichen Atteste genügten nach Ansicht der Richter nicht, um 

das Nichtvorliegen der Dienstfähigkeit zu belegen. Vielmehr war der Beklagte zum Nachweis durch 

amtsärztliche Bescheinigungen verpflichtet gewesen.

Durch das unentschuldigte Fernbleiben vom Dienst verstieß der Beklagte gegen die beamtenrecht-

liche Pflicht zum vollen persönlichen Einsatz und gegen die Gehorsamspflicht. Eine vorsätzliche, 
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unerlaubte Dienstversäumnis von mehr als 16 Monaten wiegt derart schwer, dass bereits aufgrund 

des Eigengewichts der Verfehlung die Entfernung aus dem Dienst als einzige Disziplinarmaßnah-

me angezeigt war. Darüber hinaus zerstörte das vorsätzliche unerlaubte Fernbleiben vom Dienst 

über einen solchen Zeitraum das Vertrauensverhältnis zum Dienstherrn.

Fahrten zu ambulanten Behandlungen: 

Kein Anspruch auf Beihilfe

Für Fahrten zu ambulanten Behandlungen besteht kein Anspruch auf Beihilfe. Inso-

weit liegt kein Verstoß gegen beamtenrechtliche Fürsorgepflicht vor.

Hintergrund

Im Anschluss an einen stationären Krankenhausaufenthalt ließ sich ein Landesbeamter 

ambulant physiotherapeutisch behandeln. Für die Wege zwischen Wohn- und Behand-

lungsort  nahm er ein Taxi in Anspruch, dessen Erforderlichkeit ihm ärztlich bescheinigt  

wurde. Der Beamte stellte für die Fahrtkosten in Höhe von 1.743,04 EUR einen Beihilfean-

trag, der jedoch überwiegend abgelehnt wurde. Das Land ging davon aus, dass eine An-

schlussheilbehandlung und keine nachstationäre Behandlung vorlag, für die es dem Be-

amten lediglich 100 EUR erstattete.

Entscheidung

Das Verwaltungsgericht stufte die ambulante Physiotherapie ebenfalls nicht als nachstatio-

näre Behandlung ein und wies deshalb die Klage des Beamten ab. Laut der Beihilfever-

ordnung ist eine Behandlung nur dann nachstationär, wenn sie im Anschluss an eine voll -

stationäre Unterbringung ebenfalls im Krankenhaus durchgeführt wird. Für die Richter war 

unerheblich, dass durch die Wahl einer ambulanten anstelle einer stationären Behandlung 

Kosten für das Land gespart wurden.

Auch lag durch die Nichtgewährung von Beihilfe für Fahrtkosten zu ambulanten Maßnah-

men kein Verstoß gegen die beamtenrechtliche Fürsorgepflicht vor. Das Land war nicht zu 

einer lückenlosen Erstattung jeglicher Aufwendungen verpflichtet.
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Vorfahrtsverletzung kontra Geschwindigkeitsübertretung: 

Jeder trägt einen Teil der Schuld

Wenn der Vorfahrtsberechtigte die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet und mit 

einem Linksabbieger zusammenstößt, trifft ihn ein Mitverschulden an dem Unfall. Einen Teil 

des Schadens muss er also selber tragen.

Hintergrund

Der Kläger bog an einer Kreuzung nach links ab, dabei wurde sein Fahrzeug hinten rechts von 

dem entgegenkommenden  Fahrzeug  erfasst.  Offensichtlich  hatte  der  Kläger  unterschätzt,  wie 

schnell sich das entgegenkommende Fahrzeug näherte. Es fuhr 80 km/h und damit um 30 km/h 

schneller als zugelassen. Vor Gericht machte der Kläger ein Mitverschulden des Unfallgegners gel-

tend.

Entscheidung

Das Kammergericht Berlin entschied, dass den Beklagten trotz Vorfahrtsberechtigung ein erhebli-

ches Mitverschulden an dem Unfall  traf,  weil  er  die  innerorts  zulässige Höchstgeschwindigkeit 

deutlich überschritten hatte.

Durch das Verschulden des Beklagten wurde das Mitverschulden des Klägers wegen der Verlet-

zung der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht nicht beseitigt. Denn der Kläger sah das Fahrzeug recht-

zeitig bzw. hätte es rechtzeitig sehen und darauf reagieren können. Der Kläger hätte nicht abbie-

gen dürfen, selbst wenn der Beklagte nur mit den zulässigen 50 km/h unterwegs gewesen wäre. 

Denn einem Wartepflichtigen ist es nicht erlaubt, knapp vor dem Herannahen des Gegenverkehrs 

abzubiegen. Er darf nur fahren, wenn er übersehen kann, dass der Vorfahrtsberechtigte weder ge-

fährdet noch wesentlich behindert wird. Es muss ein deutlicher Abstand gegeben sein. Das Gericht 

kam zu der Haftungsverteilung von 2/3 seitens des Beklagten und 1/3 seitens des Klägers. Bei Ab-

wägung der Mitverursachungs- und Mitverschuldensanteile sowie der Betriebsgefahren überwog 

das grobe Verschulden des Beklagten, weil er die zulässige Geschwindigkeit erheblich überschrit-

ten hatte. Ein geringerer Haftungsanteil des Beklagten kam nicht in Betracht, weil ihm bewusst hät-

te sein müssen, dass sein Fahrzeug bei Dunkelheit wegen der Fahrzeugbeleuchtung zwar besser 

erkennbar, durch die Dunkelheit aber das Abschätzen der Entfernung deutlich erschwert war.

Reisekosten: Wo hat ein Polizist seine "erste Tätigkeitsstätte"?

Ist  ein  Polizeibeamter  im  Einsatz-  und  Streifendienst  tätig,  erbringt  er  aber  an  seinem 

Dienstsitz arbeitstäglich Tätigkeiten zumindest in geringem Umfang, hat er dort auch eine 

erste Tätigkeitsstätte.
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Hintergrund

Der Kläger war Polizeibeamter und fuhr arbeitstäglich zu seiner Dienststelle (Polizeiinspektion) und 

trat von dort aus seinen Einsatz- und Streifendienst an. Die Tätigkeiten in der Dienststelle umfass-

ten die Vor- und Nachbereitung der Außeneinsätze (Einsatzbesprechungen, Schreibarbeiten usw.). 

Der Kläger machte für das Jahr 2015 die Kosten seiner Fahrten zwischen Wohnung und Dienst-

stelle als Reisekosten geltend. Weiterhin beantragte er die Berücksichtigung von Verpflegungs-

mehraufwendungen, weil er mehr als 8 Stunden auswärts tätig war. Das Finanzamt wertete die Po-

lizeiinspektion als erste Tätigkeitsstätte und berücksichtigte die Fahrtkosten lediglich mit der Ent-

fernungspauschale. Den Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen lehnte es komplett  ab, da 

der Kläger die Abwesenheitszeiten nicht nachgewiesen hatte. Das Finanzgericht wies die Klage 

ab.

Entscheidung

Erste Tätigkeitsstätte ist nach dem seit 2014 geltenden "neuen" Reisekostenrecht die ortsfeste be-

triebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuord-

nung wird durch die arbeitsrechtlichen Festlegungen und Absprachen bestimmt. Ist der Arbeitneh-

mer  einer  bestimmten  Tätigkeitsstätte  zugeordnet,  kommt  es  nicht  mehr  auf  den  qualitativen 

Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers an.

Von einer dauerhaften Zuordnung ist auszugehen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für die Dau-

er des Dienstverhältnisses oder über 48 Monate hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig wer-

den soll. Fehlt eine eindeutige Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte, ist eine erste Tätigkeitsstätte 

die Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft typischerweise arbeitstäglich oder je Arbeitswo-

che 2 volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tä-

tig werden soll.

Ausgehend von diesen Grundsätzen war die Polizeiinspektion die erste Tätigkeitsstätte des Klä-

gers. Denn er war dieser Dienststelle auf Dauer zugeordnet und hatte dort auch polizeiliche Aufga-

ben (Besprechungen, Protokolle usw.) zu erledigen.

Da der Kläger nicht nachgewiesen hatte, dass er an den fraglichen Tagen mehr als 8 Stunden von 

der Wohnung und der Polizeiinspektion als erster Tätigkeitsstätte abwesend war, kommt ein An-

satz der beantragten Verpflegungsmehraufwendungen nicht  in  Betracht.  Eine Abwesenheit  von 

mehr als 8 Stunden nur von der Wohnung genügte nicht.

- 9 -



Kein Anspruch auf Kindergeld bei berufsbegleitender 

Weiterbildung

Eine einheitliche Erstausbildung liegt nicht mehr vor, wenn die von dem Kind ausgeübte Er-

werbstätigkeit bereits die hauptsächliche Tätigkeit bildet und die weiteren Ausbildungsmaß-

nahmen der Weiterbildung oder dem Aufstieg in dem bereits aufgenommenen Berufszweig 

dienen.

Hintergrund

Die volljährige Tochter T befand sich bis Juli 2013 in einer Ausbildung zur Verwaltungsangestellten. 

Von November 2013 bis Juli 2016 absolvierte T einen berufsbegleitenden Angestelltenlehrgang zur 

Verwaltungsfachwirtin. Daneben arbeitete sie bei einer Stadtverwaltung in Vollzeit. Die Familien-

kasse lehnte die Zahlung des Kindergeldes ab August 2013 ab. Ihrer Meinung nach hatte T bereits 

eine erste Berufsausbildung abgeschlossen. Während der Zweitausbildung war sie einer zu um-

fangreichen Erwerbstätigkeit nachgegangen. Das Finanzgericht sah den Lehrgang noch als Teil ei-

ner einheitlichen Erstausbildung an und gab der Klage statt.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof urteilte deutlich strenger. Er hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies den 

Fall an das Finanzgericht zurück. Für in Ausbildung befindliche volljährige Kinder, die das 25. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, besteht nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung 

oder eines Erststudiums nur dann ein Kindergeldanspruch, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nach-

gehen, die regelmäßig mehr als 20 Wochenstunden umfasst. Zwar können auch mehrere Ausbil-

dungsabschnitte zu einer einheitlichen Erstausbildung zusammenzufassen sein, wenn sie in einem 

engen sachlichen Zusammenhang (z. B. dieselbe Berufssparte) zueinanderstehen und in engem 

zeitlichem Zusammenhang durchgeführt werden. Eine solche einheitliche Erstausbildung liegt je-

doch dann nicht mehr vor, wenn die nach Erlangung des ersten Berufsabschlusses aufgenomme-

ne Erwerbstätigkeit bereits die hauptsächliche Tätigkeit des Kindes darstellt und die weiteren Aus-

bildungsmaßnahmen nur der Weiterbildung oder dem Aufstieg in dem bereits aufgenommenen Be-

ruf dienen.

Für die Aufnahme einer Berufstätigkeit als Hauptsache spricht u. a. eine längerfristige Bindung an 

einen Arbeitgeber durch ein zeitlich unbefristetes oder auf mehr als 26 Wochen befristetes Be-

schäftigungsverhältnis oder eine annähernde Vollzeittätigkeit und Besuch der Ausbildungsmaßnah-

men nur am Abend und am Wochenende. Wird dagegen die Wochenarbeitszeit von 20 Stunden 

nur geringfügig überschritten oder ist die Teilzeittätigkeit so verteilt, dass sie sich dem Ausbildungs-

plan anpasst, spricht dies für eine im Vordergrund stehende Berufsausbildung.
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Das Finanzgericht muss nun prüfen, ob T mit ihrem Vollzeitarbeitsverhältnis bereits in den von ihr 

angestrebten Beruf eingetreten ist und den Verwaltungslehrgang nur noch als berufsbegleitende 

Weiterbildungsmaßnahme absolvierte. Darüber hinaus muss geklärt werden, ob das Ausbildungs-

verhältnis dem Beschäftigungsverhältnis untergeordnet war oder umgekehrt das Beschäftigungs-

verhältnis dem Ausbildungsverhältnis.

Reisekosten: Wo liegt bei einem befristeten Leiharbeitsverhält-

nis die erste Tätigkeitsstätte?

Wird ein Arbeitnehmer im Rahmen eines befristeten Arbeitsverhältnisses zunächst  einer 

ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet und erfolgt anschließend eine Zuordnung zu einer ande-

ren Tätigkeitsstätte, handelt es sich bei dieser nicht mehr um eine erste Tätigkeitsstätte. 

Der Arbeitnehmer kann dann seine Fahrten und die Verpflegung nach Reisekostengrundsät-

zen abrechnen.

Hintergrund

Der Kläger war bei einer GmbH (Verleiher) als Helfer beschäftigt und konnte laut Arbeitsvertrag 

bundesweit eingesetzt werden. Das Leiharbeitsverhältnis war zunächst befristet und wurde mehr-

fach um mehrere Monate verlängert. Bis Oktober 2012 war der Kläger bei einer AG (Entleiher) im 

Werk Y eingesetzt,  anschließend auf  schriftliche Weisung des Verleihers "bis auf  Weiteres" im 

Werk X der AG. Im Jahr 2014 wurde der Kläger ausschließlich bei der AG im Werk X eingesetzt.

A beantragte für 2014 die Berücksichtigung seiner Fahrtkosten zur AG als Reisekosten im Rahmen 

einer Auswärtstätigkeit mit 0,30 EUR je gefahrenem km. Das Finanzamt setzte lediglich die Entfer-

nungspauschale mit 0,30 EUR je Entfernungs-km an, da seiner Ansicht nach keine Auswärtstätig-

keit vorlag. Insbesondere war der Kläger dem Entleihbetrieb dauerhaft zugeordnet gewesen. Das 

Finanzgericht gab der Klage statt. In der Anweisung des Verleihers, "bis auf Weiteres" für die AG 

im Werk X tätig zu sein, sahen die Richter keine dauerhafte Zuordnung.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof  gab ebenfalls dem Kläger Recht.  Erste Tätigkeitsstätte ist  nach dem seit 

2014 geltenden "neuen" Reisekostenrecht die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, 

der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung wird durch die arbeitsrechtlichen 

Festlegungen und Weisungen bestimmt.

Eine Zuordnung ist unbefristet, wenn die Dauer nicht kalendermäßig oder auf andere Art bestimmt 

ist. Ist jedoch das Arbeitsverhältnis befristet, wie im vorliegenden Fall das Arbeitsverhältnis zu dem 

Entleiher, kommt eine unbefristete Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen dieses 
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Arbeitsverhältnisses nicht in Betracht. Eine vom Gesetz vorausgesetzte unbefristete Tätigkeit ist 

dann ausgeschlossen.

Eine Zuordnung für die Dauer des Arbeitsverhältnisses liegt vor, wenn sie für die gesamte Dauer 

des Arbeitsverhältnisses Bestand haben soll. War der Arbeitnehmer allerdings im Rahmen eines 

befristeten Arbeitsverhältnisses bereits einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet und erfolgt später 

die Zuordnung zu einer anderen Tätigkeitsstätte, besteht diese nicht mehr "für die Dauer des Ar-

beitsverhältnisses". Denn für die zweite Zuordnung steht fest, dass sie nicht für die gesamte Dauer 

des  Dienstverhältnisses  gilt,  sondern  lediglich  für  die  Dauer  des  verbleibenden  Arbeits-  oder 

Dienstverhältnisses.

Deshalb verfügte der Kläger im vorliegenden Fall nicht über eine erste Tätigkeitsstätte. Zwar war 

er dem Werk X zugeordnet, diese Zuordnung war aber nicht dauerhaft, da das Arbeitsverhältnis, in 

dessen Rahmen die Zuordnung zu dem Werk X erfolgte, seinerseits befristet war. Der Kläger war 

dem Werk X aufgrund seiner ursprünglichen Zuordnung zu dem Werk Y auch nicht für die Dauer 

seines befristeten Beschäftigungsverhältnisses zugeordnet.

Reisekosten: Ist der Versicherungsbezirk ein weiträumiges 

Arbeitsgebiet für einen Versicherungskaufmann?

Ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet setzt voraus, dass die vertraglich vereinbarte Arbeitsleis-

tung auf einer festgelegten Fläche und nicht innerhalb einer ortsfesten betrieblichen Ein-

richtung des Arbeitgebers erbracht werden soll. Bei einem angestellten Versicherungskauf-

mann ist  jedoch der zugewiesene Versicherungsbezirk kein solches weiträumiges Tätig-

keitsgebiet.

Hintergrund

Der Kläger war als angestellter Versicherungskaufmann und Bezirksbeauftragter im Werbebereich 

der Geschäftsstelle D tätig. Ihm war für seine Tätigkeit ein Bezirk im Raum D zugewiesen. Auf-

grund dieser Zuweisung hatte der Kläger eine Wohnung in D sowie ein Büro in E angemietet. Sei-

ne Fahrtkosten machte der Kläger mit der Reisekostenpauschale mit 0,30 EUR je gefahrenen Kilo-

meter geltend. Das Finanzamt sah in dem zugewiesenen Versicherungsbezirk ein weiträumiges 

Arbeitsgebiet und begrenzte die Fahrtkosten auf die Höhe der Entfernungspauschale.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass der dem Kläger zugewiesene Versicherungsbezirk kein weiträu-

miges Tätigkeitsgebiet darstellte.
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Ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet liegt in Abgrenzung zur ersten Tätigkeitsstätte vor, wenn die ver-

traglich vereinbarte Arbeitsleistung auf einer festgelegten Fläche und nicht innerhalb einer ortsfes-

ten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder bei einem 

vom Arbeitgeber bestimmten Dritten ausgeübt werden soll. Dies betrifft z. B. Zusteller, Hafenarbei-

ter  oder  Forstarbeiter.  Dagegen  findet  die  gesetzliche  Regelung  keine  Anwendung  z.  B.  bei 

Schornsteinfegern, Bezirksleitern und Vertriebsmitarbeitern, die verschiedene Niederlassungen be-

treuen. Denn diese werden zwar innerhalb eines ihnen zugewiesenen Gebietes tätig, die Tätigkeit 

wird jedoch nicht gebietsbezogen, sondern an wechselnden Orten auf diesem Gebiet ausgeübt.

Vorliegend bestand die Tätigkeit des Klägers innerhalb des ihm zugewiesenen Bezirks insbeson-

dere in Kundenbesuchen und damit in einer Tätigkeit, die in den Wohnungen der Kunden stattfand, 

die in dem Versicherungsbezirk ansässig waren.

Was passiert mit einem Kirchensteuer-Erstattungsüberhang 

bei einem Verlustvortrag?

Eine Kirchensteuererstattung, die in einem Jahr nicht mit gezahlter Kirchensteuer verrech-

net werden kann, wird dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet – aber erst, nach-

dem ein eventueller Verlustvortrag berücksichtigt wurde.

Hintergrund

Für das Jahr 2012 kam es bei den Klägern zu Kirchensteuer-Erstattungen für die Vorjahre von 

166.000 EUR. Der verbleibende Verlustvortrag zum 31.12.2011 betrug 13 Mio. EUR. Das Finanz-

amt ermittelte für 2012 einen positiven Gesamtbetrag der Einkünfte ohne den Erstattungsüberhang 

und nahm in gleicher Höhe den Verlustabzug vor. Danach rechnete es den Eheleuten den Erstat-

tungsüberhang von 166.000 EUR hinzu. Unter dem Strich ergab sich ein zu versteuerndes Ein-

kommen von 148.000 EUR und eine Einkommensteuer von 61.000 EUR.

Dagegen waren die Kläger der Ansicht, dass der Kirchensteuer-Erstattungsüberhang den Gesamt-

betrag der Einkünfte erhöhte und durch den anschließenden Verlustabzug neutralisiert wurde, so-

dass sie in 2012 keine Einkommensteuer zahlen müssten. Das Finanzgericht wies die Klage ab.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzgerichts und wies die Revision der Klä-

ger zurück.

Ein Erstattungsüberhang ist bei der gezahlten Kirchensteuer dem Gesamtbetrag der Einkünfte hin-

zuzurechnen.  Der  Hinzurechnungsbetrag erhöht  jedoch nicht  den Gesamtbetrag der Einkünfte. 

Nach dem Zweck der Regelung sollen Kirchensteuer-Erstattungen, die im Erstattungsjahr nicht mit 

- 13 -



gleichartigen Zahlungen ausgeglichen werden können, quasi wie negative Sonderausgaben be-

handelt werden. Kirchensteuer-Erstattungsüberhänge sollen nur noch im Jahr der Erstattung be-

rücksichtigt werden. Der Hinzurechnungsbetrag ist deshalb an der Stelle zu berücksichtigen, an 

der die vorrangige Verrechnung eingreift und an der die Sonderausgaben zu berücksichtigen wä-

ren.

Die Hinzurechnung ist nach Ansicht der Richter auch vorzunehmen, wenn sich die erstattete Zah-

lung im Zahlungsjahr nicht steuermindernd ausgewirkt hat. Müsste in jedem Einzelfall ermittelt wer-

den, ob und ggf. in welcher Höhe sich die erstattete Zahlung steuerlich ausgewirkt hat, würde der 

mit der Regelung verfolgte Vereinfachungszweck verfehlt werden.

Familienheim geerbt: Für die Steuerbefreiung muss "unverzüg-

lich" gehandelt werden – und was heißt das?

Wer ein Haus erbt,  entgeht der Erbschaftsteuer,  wenn er es selbst zum Wohnen nutzen 

möchte. Zu viel Zeit sollte man sich dabei aber nicht lassen. Denn zieht der Erwerber nicht 

innerhalb von 6 Monaten nach dem Erbfall ein, muss er gut begründen können, aus wel-

chen Gründen ein Einzug nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu ver-

treten hat.

Hintergrund

Der Kläger A war mit seinem Bruder B Miterbe seines im Januar 2014 verstorbenen Vaters V. Nach 

dem Testament des V sollte A Alleineigentümer eines von V vollständig selbstgenutzten Zweifamili-

enhaus werden. Mit Vermächtniserfüllungsvertrag vom Februar 2015 erhielt A das Alleineigentum. 

Im September 2015 wurde A als Alleineigentümer im Grundbuch eingetragen. Ab April 2016 holte A 

Angebote von Handwerkern für die Renovierung des Hauses ein. Die Bauarbeiten begannen im 

Juni 2016.

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer für den Erwerb des Hauses fest. A ging dagegen vom steu-

erbefreiten Erwerb eines Familienheims aus. Das Finanzgericht wies die Klage des A ab.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof wies die Revision des A zurück. Die Steuerbefreiung umfasst u. a. eine vom 

Erblasser genutzte Wohnung, wenn diese beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eige-

nen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Erforderlich ist, dass der Erwerber tatsächlich in 

die Wohnung einzieht und sie als Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzt, und zwar in der 

Weise, dass er dort den Mittelpunkt seines Lebensinteresses hat. Als unverzüglich gilt grundsätz-

lich ein Zeitraum von 6 Monaten nach dem Erbfall.
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Der Erwerber muss die Absicht zur Selbstnutzung unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, 

und damit innerhalb einer angemessenen Zeit nach dem Erbfall fassen und tatsächlich umsetzen. 

Dabei ist dem Erwerber eine gewisse Zeit für die Entscheidung, ob er einziehen wird, und für die 

Renovierung bzw. Umgestaltung der Wohnung für eigene Wohnzwecke sowie für den Umzug ein-

zuräumen. Grundsätzlich ist der 6-Monats-Zeitraum nach dem Erbfall als angemessen anzuerken-

nen. Aber auch nach Ablauf von 6 Monaten kann noch eine unverzügliche Bestimmung zur Selbst-

nutzung vorliegen. Allerdings muss der Erwerber dann darlegen und glaubhaft machen, zu wel-

chem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen 

Gründen ein Einzug nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat.

Im vorliegenden Fall hatte nach Ansicht des Bundesfinanzhofs A zu spät mit der Renovierung be-

gonnen. Selbst wenn man den Vermächtniserfüllungsvertrag (13 Monate nach dem Erbfall) und die 

Eintragung im Grundbuch (weitere 6 Monate) als entschuldbare Verzögerungsumstände ansehen 

würde, hat A das Haus nicht unverzüglich zu Wohnzwecken bestimmt. Denn erst im April 2016 und 

damit mehr als 2 Jahre nach dem Todesfall und mehr als 6 Monate nach der Grundbucheintragung 

begann die Renovierung. Diesbezüglich legte er nicht konkret dar, dass er diese Verzögerung nicht 

zu vertreten hatte.

Unternehmer und Freiberufler

Überstundenvergütung kann ermäßigt versteuert werden

Zahlt der Arbeitgeber eine Überstundenvergütung für mehrere zurückliegende Jahre, darf 

darauf der ermäßigte Lohnsteuersatz nach der sog. Fünftel-Regelung angewendet werden.

Hintergrund

Der Kläger erbrachte in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 330 Überstunden. Im Jahr 2016 

schlossen der Kläger und die Arbeitgeberin wegen einer länger andauernden Erkrankung des Klä-

gers einen Aufhebungsvertrag, der das Arbeitsverhältnis beendete. In dem Vertrag war insbeson-

dere geregelt, dass die bisher nicht ausgezahlten Überstunden mit einem Betrag von insgesamt 

6.000 EUR vergütet wurden.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass hier der ermäßigte Steuersatz nach der Fünftel-Regelung ange-

wendet werden darf. Bisher wurde von der Verwaltung, den Gerichten und auch in der Literatur die 

Auffassung vertreten,  dass eine nachträgliche Überstundenvergütung nicht  zur ermäßigten Be-

steuerung nach der Fünftel-Regelung führt. Nach Auffassung des Finanzgerichts im vorliegenden 
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Fall war die Überstundenvergütung jedoch eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit, die steu-

erlich nicht anders behandelt werden konnte als eine Nachzahlung von Lohn für die reguläre Ar-

beitsleistung. Die Vergütung war dem Kläger auch "zusammengeballt" zugeflossen, denn sie war 

in einer Summe in einem Jahr ausgezahlt worden.

Seminarleitung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes: 

Besteht Rentenversicherungspflicht oder nicht?

Die Tätigkeit einer Seminarleiterin, die im Rahmen der pädagogischen Begleitung im Bun-

desfreiwilligendienst ausgeübt wird, unterliegt nicht der Versicherungspflicht in der Renten-

versicherung.

Hintergrund

Die Klägerin war eine gemeinnützige Gesellschaft. Ihr Gesellschaftszweck bestand u. a. in der Be-

treuung hilfsbedürftiger Menschen. Der dahinterstehende Wohlfahrtsverband bot Freiwilligendiens-

te u. a. in der Form des Bundesfreiwilligendienstes an. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 

erfolgte eine pädagogische Begleitung. Diese hatte zum Ziel, den Teilnehmern soziale, ökologi-

sche, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und ihr Verantwortungsbewusstsein 

für das Gemeinwohl zu stärken. Dazu schloss die Gesellschaft mit einer Studentin Honorarverträ-

ge zur Übernahme von Seminarleitungen ab.

Der Rentenversicherungsträger stellte fest, dass die Studentin in der Rentenversicherung versi-

cherungspflichtig war. Dagegen wandte sich die gemeinnützige Gesellschaft mit ihrer Klage.

Entscheidung

Das Landessozialgericht gab der Klägerin Recht und entschied, dass für die Studentin keine Ren-

tenversicherungspflicht bestand. Vielmehr handelte es sich bei der Tätigkeit nicht um ein abhängi-

ges Beschäftigungsverhältnis als Dozentin.

In der Gesamtabwägung sprachen die zwischen der Gesellschaft und der Studentin getroffenen 

vertraglichen Vereinbarungen und deren tatsächliche Umsetzung überwiegend für eine selbststän-

dige Tätigkeit. Insbesondere waren Weisungsbefugnisse, kraft derer die Gesellschaft befugt gewe-

sen wäre, gegenüber der Studentin Anordnungen in inhaltlicher, zeitlicher und örtlicher Hinsicht zu 

erteilen, nur in sehr eingeschränktem Umfang vereinbart worden.

Auch lagen keine Indizien vor, die für eine Eingliederung der Studentin in die Arbeitsorganisation 

der Gesellschaft sprachen. Die pädagogische Begleitung der Freiwilligen oblag in erster Linie den 

hauptamtlichen pädagogischen Fachkräften, deren vorrangige Verantwortung etwa in dem päd-

agogischen Rahmenkonzept der Gesellschaft deutlich wurde.
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Wo liegt die Betriebsstätte eines Gewerbetreibenden?

Betriebsstätte ist der Ort, an dem oder von dem aus die beruflichen oder gewerblichen Leis-

tungen erbracht werden. Die Fahrten zur Betriebsstätte kann ein Gewerbetreibender nur mit 

der Entfernungspauschale geltend machen.

Hintergrund

Der Kläger betrieb ein Abbruchunternehmen als Ein-Mann-Betrieb unter der Adresse A-Stadt, B-

Straße. Er selbst wohnte in A-Stadt in der P-Straße. Im Rahmen seines Unternehmens führte er 

Abbruch- und Reinigungsarbeiten auf dem Gelände seines einzigen Auftraggebers, der F-Firma in 

C-Stadt, aus. Die Fahrten nach C-Stadt unternahm der Kläger von zu Hause aus. Er nutzte für die-

se Fahrten zum Teil seinen im Betriebsvermögen befindlichen Pkw und führte im Übrigen die Fahr-

ten zur F-Firma mit einem Lkw seines Vaters durch.

Das Finanzamt war der Ansicht, dass sich die einzige Betriebsstätte des Klägers auf dem Gelände 

der F-Firma in C-Stadt befand. Deshalb ließ es die Aufwendungen für die Fahrten des Klägers 

nach C-Stadt nur in Höhe der Entfernungspauschale zum Betriebsausgabenabzug zu.

Entscheidung

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Zur Begründung führten die Richter aus: Geht ein Gewerbe-

treibender seiner Tätigkeit regelmäßig in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung seines einzigen 

Auftraggebers nach, sodass diese nach inhaltlichen und zeitlichen Kriterien den Mittelpunkt seiner 

betrieblichen Arbeit bildet, befindet sich seine Betriebsstätte auf dem Gelände des Auftraggebers. 

Auf eine eigene Verfügungsmacht über diese betriebliche Einrichtung kommt es nicht an. Das gilt 

auch dann, wenn wie im vorliegenden Fall der Steuerpflichtige über eine weitere Betriebsstätte 

verfügt, in der er die für seine Arbeit notwendigen Gerätschaften lagert, wartet und bei Bedarf ab-

holt sowie gelegentlich Büroarbeiten ausführt.

Rentenbezugsmitteilungen I: Verspätungsgeld bei nicht fristge-

rechter Übermittlung ist verhältnismäßig

Das Verspätungsgeld, das festgesetzt werden kann, wenn der Versorgungsträger 

Rentenbezugsmitteilungen nicht fristgerecht übermittelt, ist verfassungsgemäß. Ins-

besondere verstößt es nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Hintergrund

Der Pensionsfonds P übernahm die betriebliche Altersversorgung der Mitarbeiter eines 

Unternehmens  und  lagerte  den  Geschäftsbetrieb  auf  die  X-GmbH aus.  Am 23.1.2013 

- 17 -



übermittelte die X-GmbH an die zentrale Stelle (ZfA) fristgemäß die Rentenbezugsmittei-

lungen für das Jahr 2012. Da diese jedoch zum Teil unzutreffende Angaben enthielten,  

übermittelte die X-GmbH am 19.3.2014 diese Datensätze erneut an die ZfA.

Die ZfA ging davon aus, dass die Mitteilungen teils verspätet, teils gar nicht übermittelt  

worden waren und setzte deshalb gegen P ein Verspätungsgeld von 50.000 EUR fest. Da-

gegen erhob P Klage.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof entschied, dass weder das Meldeverfahren noch die Belastung mit  

einem Verspätungsgeld unangemessen sind. Die Inanspruchnahme der mitteilungspflichti-

gen Stellen als Dritte zur Erreichung der Besteuerungsgleichheit stellt keine übermäßige 

Belastung dar. Denn die mitteilungspflichtigen Stellen übersenden bereits ihren Leistungs-

empfängern jährliche Informationen. Diese müssen lediglich nach den Vorgaben der Fi-

nanzverwaltung aufbereitet werden. Im Hinblick auf die verfolgten Zwecke erscheint das 

Verspätungsgeld nach Ansicht des Bundesfinanzhofs als ein sachgerechtes und angemes-

senes Mittel, um das Verwaltungsverfahren als Massenverfahren praktikabel zu halten.

Nach dem Gesetzeswortlaut wird das Verspätungsgeld nur erhoben, wenn die Mitteilung 

verspätet oder gar nicht übermittelt wurde. Eine lediglich fehlerhafte Mitteilung wird folglich 

von der Vorschrift nicht erfasst. Aber nicht jede Übermittlung einer fehlerhaften Rentenbe-

zugsmitteilung kann als fristwahrend angesehen werden. Entsprechend der Grundsätze 

zur  fristgerechten Abgabe einer  unvollständigen oder  unrichtigen Steuererklärung kann 

eine Rentenmitteilung dann nicht als übermittelt  gelten, wenn sie derart  lückenhaft  ist,  

dass dies praktisch einer Nichtübermittlung gleichkäme.

Ob diese Voraussetzungen vorlagen, war im vorliegenden Fall allerdings ungeklärt. Der 

Bundesfinanzhof verwies den Fall daher an das Finanzgericht zurück, um insoweit den 

Sachverhalt weiter aufzuklären.

Rentenbezugsmitteilungen II: Verstößt das Verspätungsgeld 

gegen die Unschuldsvermutung?

Wegen verspäteter Übermittlung von Rentenbezugsmitteilungen kann ein Verspätungsgeld 

festgesetzt  werden. Dieses verstößt nicht gegen die Unschuldsvermutung. Wer dagegen 

klagen will, muss den Finanzrechtsweg beschreiten.
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Hintergrund

Das berufsständische Versorgungswerk V übermittelte einige Rentenbezugsmitteilungen für das 

Jahr 2013 nicht fristgerecht der zentralen Stelle (ZfA). Die ZfA setzte dementsprechend ein Ver-

spätungsgeld fest.  Mit  ihrer  dagegen erhobene Klage machte V im Wesentlichen verfassungs-

rechtliche Erwägungen geltend.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof hatte keine Einwände gegen die Festsetzung des Verspätungsgeldes. Insbe-

sondere verstieß dieses nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Weiterhin verstieß die gesetzliche Regelung zum Verspätungsgeld, nach der den Mitteilungspflich-

tigen die Darlegungslast für ein fehlendes Vertretenmüssen trifft, nicht gegen die im Rechtsstaats-

prinzip begründete Unschuldsvermutung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts beschränkt sich die Unschuldsvermutung grundsätzlich auf strafrechtliche Vorwürfe im enge-

ren Sinne. Für den Bereich der Ordnungswidrigkeiten erkennt das Bundesverfassungsgericht Ein-

schränkungen der Unschuldsvermutung an, wenn dem Betroffenen wie beim Verspätungsgeld der 

Entlastungsbeweis hinsichtlich der Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auferlegt ist.

Die Unschuldsvermutung verstößt auch nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. 

Auch bei der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertretenen weiten Auslegung 

der Menschenrechtskonvention kann die verspätete Übermittlung von Rentenbezugsmitteilungen 

nicht als Straftat in deren Sinn angesehen werden. Denn für die einzelne Rentenbezugsmitteilung 

beträgt das Verspätungsgeld nur 10 EUR je Verspätungsmonat. Das Verspätungsgeld für alle Ver-

fehlungen in Bezug auf einen Veranlagungszeitraum darf 50.000 EUR nicht übersteigen. Dieser 

Betrag liegt noch innerhalb des Rahmens, den der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

als nichtstrafrechtlich ansieht.

Darüber hinaus entschied der Bundesfinanzhof, dass gegen die Festsetzung eines Verspätungs-

geldes der Finanzrechtsweg gegeben ist. Es handelte sich dabei um eine Abgabenangelegenheit. 

Denn das Verspätungsgeld ist im Einkommensteuergesetz geregelt und bezweckt die geordnete 

und vollständige Festsetzung der Einkommensteuer. Das Verspätungsgeld unterliegt der Gesetz-

gebung des Bundes und wird auch durch eine Finanzbehörde – das Bundeszentralamt für Steuern 

- verwaltet.
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Vorsteuer: Wie genau muss die Leistungsbeschreibung bei 

Waren im Niedrigpreissegment sein?

Setzt der Vorsteuerabzug aus Rechnungen im Niedrigpreissegment hinsichtlich der Leis-

tungsbeschreibung voraus, dass die Art der gelieferten Gegenstände mit ihrer handelsübli-

chen Bezeichnung angegeben wird? Der Bundesfinanzhof hat daran so seine Zweifel.

Hintergrund

Der Händler H war im Großhandel mit Textilien und Modeaccessoires im Niedrigpreissegment tä-

tig. Die Einkaufspreise bewegten sich überwiegend im unteren bis mittleren Euro-Bereich und la-

gen teilweise zwischen 20 EUR und 28 EUR. H nahm den Vorsteuerabzug u. a. aus Rechnungen 

vor, die als Artikelbezeichnung Angaben wie "Hosen", "Tops", "Shirts", "T-Shirts", "Kleider", "Bluse", 

"Weste", "Jacken" enthielten.

Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, weil die Leistungsbeschrei-

bungen mit der Angabe der Warengattung ("Hosen", "Shirts" usw.) nicht ausreichend war.

H legte dagegen Einspruch ein und beantragte Aussetzung der Vollziehung, die das Finanzamt ab-

lehnte. Das Finanzgericht schloss sich dem an und lehnte ebenfalls die Aussetzung der Vollzie-

hung ab. Auf die dagegen eingelegte Beschwerde hatte der Bundesfinanzhof über die Aussetzung 

der Vollziehung zu entscheiden.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof kam zu dem Ergebnis, dass die angefochtenen Bescheide insoweit ernstlich 

rechtlich zweifelhaft waren, als das Finanzamt den Vorsteuerabzug aus bestimmten Rechnungen 

mangels hinreichender Leistungsbeschreibung versagte. Fraglich ist insbesondere, ob im Handel 

mit Waren im Niedrigpreissegment geringere Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu stel-

len sind.

Sollten die tatsächlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, wäre weiterhin zu prüfen, ob auch beim 

Vorsteuerabzug Gutglaubensschutz bereits im Festsetzungsverfahren gewährt werden kann. Inso-

weit hatte die Beschwerde des H Erfolg.

Geldspielautomaten: So wird die Bemessungsgrundlage für 

die Umsatzsteuer ermittelt

Beim Betrieb eines Geldspielautomaten ergibt sich aus den Kasseneinnahmen des Aufstel-

lers abzüglich der geschuldeten Umsatzsteuer die Bemessungsgrundlage für die Umsatz-

steuer. Es handelt sich nicht um steuerfreie Glücksspiele.
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Hintergrund

Die Klägerin verwendete ausschließlich Geldspielgeräte mit dem sog. Hopper. Diese sind von der 

Bauart und Technik identisch mit den in öffentlichen Spielbanken verwendeten Geldspielgeräten. 

Nach Auffassung der Klägerin stellten ihre Umsätze deshalb steuerfreie sonstige Glücksspiele dar. 

Sollten die Umsätze doch steuerpflichtig sein, konnten als Bemessungsgrundlage allenfalls der um 

die Ertragsteuern geminderte Kasseninhalt der Geldspielgeräte angesetzt werden.

Entscheidung

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt als Bemessungs-

grundlage für die Umsatzsteuer zutreffend die Kasseneinnahmen des Aufstellers abzüglich der 

Umsatzsteuer angesetzt hatte.

Bei Automatenaufstellern steht ohne jede Ungewissheit fest, wie hoch das Entgelt, die Kassenein-

nahme, am Ende des Monats ist. Unerheblich war deshalb das Argument der Klägerin, dass die 

Höhe der Kassenzuflüsse ihrer Geldspielautomaten keiner festen Einbehaltensquote unterlag und 

sich die Kassenzuflüsse aufgrund der bauartbedingten technisch generierten Zufallsabhängigkeit 

des Ergebnisses eines jeden Spielvorgangs nicht mehr bestimmen lassen.

Für eine Steuerfreiheit der Umsätze der Klägerin sah das Gericht keine gesetzliche Grundlage. 

Insbesondere erfasst § 4 Nr. 9 Buchst. b UStG nicht die Umsätze aus sonstigen Geldspielen mit 

Geldeinsatz, zu denen die Umsätze der Klägerin gehören, sondern nur die Umsätze, die unter das 

Rennwett- und Lotteriegesetz fallen. Art. 135 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL befreit lediglich Wetten, 

Lotterien und sonstige Glücksspiele mit Geldeinsatz unter den von jedem Mitgliedstaat festgeleg-

ten Bedingungen und Beschränkungen.

Das Entgelt für die Leistung der Klägerin bestimmte sich nicht nach dem Einsatz des einzelnen 

Spielers,  sondern nach den monatlichen Kasseneinnahmen. Die Umsatzsteuer wurde von den 

Spielern als Endverbraucher an die Aufsteller gezahlt, sodass auch durch die Abwälzung der Um-

satzsteuer an die Endverbraucher die von der Klägerin monierte Doppelbelastung durch Umsatz-

steuer und zusätzliche Ertragsteuern nicht vorlag.

Innergemeinschaftliche Lieferungen von Pkw nur unter be-

stimmten Voraussetzungen umsatzsteuerfrei

Selbst wenn die Richtigkeit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vom Bundeszentral-

amt für Steuern bestätigt ist - bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung reicht eine bloße 

Briefkastenadresse einer Scheinfirma zur Identifizierung eines Abnehmers nicht aus.
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Hintergrund

Das Finanzamt versagte der Klägerin die Steuerfreiheit für die innergemeinschaftliche Lieferung 

von 3 Pkw an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Nach Auffassung des Finanz-

amts lagen die Voraussetzungen des Buch- und Belegnachweises nicht vor. Auch war eine Beru-

fung auf den Gutglaubensschutz nicht möglich, da die Klägerin nicht gutgläubig handelte. Denn bei 

Prüfungsbeginn lagen weder eine Empfangsbestätigung des Abnehmers, eine Versicherung des 

Abnehmers den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern noch 

eine Vollmacht zur Abholung vor. Die nachgereichten Unterlagen waren nachträglich erstellt wor-

den. Auch fehlte die Angabe des jeweiligen Monats, in denen die 3 Pkw erhalten wurden. Des Wei-

teren handele es sich bei dem Abnehmer Firma N s.r.o. um eine Scheinfirm, die nicht der tatsächli-

che Abnehmer der betreffenden Fahrzeuge war. Insoweit war der Buchnachweis falsch.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass das Finanzamt die 3 Pkw-Lieferungen zu Recht als nicht steu-

erfrei angesehen hatte, da ein ordnungsgemäßer Belegnachweis fehlte. Die Klägerin belegte zu-

erst durch eine – im Jahr 2010 noch zulässige – sog. "Verbringensbestätigung" eine sog. Abhollie-

ferung. Im Verfahren vor dem Finanzgericht belegte die Klägerin jedoch eine sog. Versendungslie-

ferung in die Slowakei durch die "Spedition K". Somit lag keine Abhollieferung, sondern eine Ver-

sendungslieferung  vor.  Jedoch  fehlte  der  im Versendungsfall  erforderliche  Gelangensnachweis 

durch einen Beleg (Frachtbrief). Die vorliegenden "Verbringensbestätigungen" waren nicht als "Er-

satzbelege" heranziehbar, weil ihr Aussagegehalt – die Bestätigung der Verbringung der Fahrzeu-

ge in einen anderen Mitgliedstaat – ein ganz anderer war.

Darüber hinaus setzt die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung voraus, dass auf-

grund der zutreffenden Angaben des Lieferers die Person des Abnehmers (Erwerbers) dieser Lie-

ferung bekannt ist. Die Lieferung von Pkw ist nicht als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei, 

wenn der Lieferer sich zwar die Richtigkeit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abneh-

mers vom Bundeszentralamt für Steuern hat bestätigen lassen, es sich aber bei dem Abnehmer – 

wie hier – um eine Scheinfirma handelt. Bei der angegebenen Anschrift handelte es sich lediglich 

um die Anschrift eines Buchhaltungsbüros, der Abnehmer verfügte an seiner Adresse über keinen 

aktiven Telefon- oder Faxanschluss und über keinen Lagerplatz für Fahrzeuge. Aus dem Briefkopf 

des Abnehmers war erkennbar, dass er an seinem angegebenen Sitz keine Geschäftstätigkeit aus-

übte. Denn dort war nur eine Telefon- und Faxverbindung in einem anderen EU-Staat angegeben 

und der Geschäftsführer des Lieferers hatte keinen persönlichen, schriftlichen oder telefonischen 

Kontakt mit dem Geschäftsführer des Abnehmers.

Ein Vertrauensschutz kam nicht in Betracht, da die Klägerin die Unrichtigkeit der Angaben der N 

s.r.o. bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hätte erkennen können. Die Kläge-

rin hätte hier bei Beachtung dieses Sorgfaltsmaßstabes erkennen können, dass es sich bei der N 
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s.r.o. um eine in der Slowakei wirtschaftlich nicht tätige und deshalb nicht zur Erwerbsbesteuerung 

verpflichtete Scheinfirma handelt.

Fehleintragung bei der Steuererklärung: Kann der Steuerbe-

scheid geändert werden?

Trägt ein Steuerberater die Beiträge eines Mandanten zu einer Versorgungsanstalt bewusst 

und unter Verkennung der steuerlichen Rechtslage in ein unzutreffendes Eingabefeld ein, 

stellt  sich die Frage,  ob eine offenbare Unrichtigkeit  vorliegt.  Das Finanzgericht  Baden-

Württemberg meint nein – eine endgültige Klärung durch den Bundesfinanzhof steht noch 

aus.

Hintergrund

Der Steuerberater des Klägers trug in den Einkommensteuererklärungen für die Jahre 2011 bis 

2014 Beiträge an eine Versorgungsanstalt für Ärzte als Beiträge zu "Rentenversicherungen mit Ka-

pitalwahlrecht"  ein,  und  nicht  als  solche  "zu  berufsständischen  Versorgungseinrichtungen  bei 

Nichtarbeitnehmern". Die Beiträge wirkten sich deshalb steuerlich nicht aus, weil sie nur als be-

schränkt abzugsfähige Sonderausgaben behandelt wurden. Das Finanzamt führte die Veranlagun-

gen erklärungsgemäß durch, obwohl die Fehleintragungen eindeutig erkennbar waren.

Der Steuerberater beantragte die Berichtigung der bestandskräftigen Bescheide, da der falsche 

Zeileneintrag eine offenbare Unrichtigkeit darstellte. Das Finanzamt lehnte eine Änderung der Be-

scheide ab.

Entscheidung

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass der Fehler des Steuerberaters 

keine offenbare Unrichtigkeit darstellte.

Der Fehler, der dem Finanzamt bei Durchführung der Veranlagungen unterlief, hatte seine Ursache 

in der fehlerhaften Erstellung der Einkommensteuererklärungen durch den Steuerberater des Klä-

gers. Der Eintrag der vom Kläger an die Versorgungsanstalt geleisteten Beiträge in die falsche Zei-

le durch den Steuerberater beruhte nicht lediglich auf Unachtsamkeit, Flüchtigkeit, Gedankenlosig-

keit oder Abgelenktheit. Vielmehr wählte der Steuerberater in mehreren Schritten unter Zuhilfenah-

me eines Steuererklärungsprogramms am PC bewusst und unter Verkennung der Rechtslage das 

unzutreffende Eingabefeld und nahm dort den Eintrag vor. Das Finanzamt übernahm dann diesen 

Fehler.

Zwar ist eine Berichtigung eines fehlerhaften Steuerbescheids zulässig, wenn das Finanzamt of-

fenbar  fehlerhafte  Angaben des Steuerpflichtigen als  eigene übernimmt.  Das gilt  jedoch nicht, 

wenn dem Steuerpflichtigen wie im vorliegenden Fall ein Rechtsanwendungsfehler unterläuft.
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GMBH-Gesellschafter / -Geschäftsführer

Zur Einlage von verlustträchtigen Wertpapieren in das gewill-

kürte Betriebsvermögen einer Gesellschaft

Aktien, die sich im Privatvermögen von Gesellschaftern einer KG befinden, dürfen nicht in 

das gewillkürte Betriebsvermögen eingelegt werden, wenn Wertverluste zu erwarten sind.

Hintergrund

Die beiden Kommanditisten einer Immobilien-KG erwarben für ihr Privatvermögen verschiedene 

Aktien. Diese hatten in den Jahren 2007 und 2008 an Wert verloren. Ende 2009 beschlossen die 

Kommanditisten, diese Aktien aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen der KG einzule-

gen. Anschließend machten sie wegen weiterer Wertverluste eine Teilwertabschreibung geltend. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass keine eindeutige Einlagehandlung vorlag.

Entscheidung

Die Klage der Kommanditisten vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Die Richter entschieden, 

dass eine Einlage wegen der zu erwartenden weiteren Wertverluste bei den Aktien nicht zulässig 

war. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs stand es den Steuerpflichtigen nicht frei, be-

liebig gewillkürtes Betriebsvermögen zu bilden. Vielmehr war Voraussetzung, dass die Wertpapiere 

"betriebsdienlich" waren. Zwar kommt hier auch eine Eignung als Kapitalgrundlage in Betracht. 

Wegen der zu erwartenden Verluste konnte nach Ansicht des Finanzgerichts dieser Gesichtspunkt 

eine Zuordnung zum gewillkürten Betriebsvermögen ebenfalls nicht rechtfertigen.

Vermietung von Gewerbeimmobilien: Einkünfteerzielungsab-

sicht kann auch bei hohen Umbauaufwendungen vorliegen

Abhängig von einer Prognose über die voraussichtliche Dauer der Vermögensnutzung und 

der in dieser Zeit erzielbaren Erträge und anfallenden Werbungskosten wird beurteilt, ob 

eine Vermietungstätigkeit zu einem Totalüberschuss führen kann. Gilt das auch, wenn der 

Steuerpflichtige nach einer vorangegangenen Vermietungstätigkeit  eine andere Form der 

Vermietung aufnimmt?

Hintergrund

Die Klägerin war eine GbR und erzielte Einnahmen aus der Verpachtung eines Hotel-Gasthofs. 

Nachdem ein Um- und Erweiterungsbau erstellt worden war, mit dem nicht nur die Zahl der Hotel-
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zimmer von ursprünglich 6 auf 22 Zimmer erhöht und das Restaurant sowie weitere Gebäude und 

Anlagen renoviert wurden, sondern auch eine Hebung des Hotelstandards von ursprünglich 2 Ster-

nen auf 4 Sterne verbunden war, verpachtete die Klägerin den gesamten Hotel- und Gaststätten-

komplex einschließlich Nebengebäude und Wohnhaus durch einheitlichen Pachtvertrag an eine 

Betriebs-GmbH. Vorher war bis zum Jahr 1999 nur das Hotel-Restaurant verpachtet worden.

In den Jahren 2008 bis 2010 erklärte die Klägerin – ebenso wie in den Vorjahren seit dem Erwerb 

1993 – Werbungskostenüberschüsse. Im Jahr 2011 führte das Finanzamt eine provisorische Über-

schussprognose durch und ermittelte für einen 30-jährigen Prognosezeitraum seit Anschaffung ei-

nen Totalverlust. Deshalb erkannte das Finanzamt die Werbungskostenüberschüsse für die Streit-

jahre wegen fehlender Einkünfteerzielungsabsicht nicht mehr an.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof urteilte, dass das Finanzamt und das Finanzgericht zu Unrecht bei der Prü-

fung der Einkünfteerzielungsabsicht einen Prognosezeitraum zugrunde legte, der mit der Anschaf-

fung des Hotel-Gasthofs begann. Die Klägerin überließ zunächst nur den Betrieb des Restaurants 

einem Fremdpächter. Erst nach dem Umbau und der Erweiterung verpachtete die Klägerin den ge-

samten Hotel- und Gaststättenkomplex einschließlich Nebengebäude und Wohnhaus an die Be-

triebs-GmbH. Die Vermietungstätigkeit bezieht sich von diesem Zeitpunkt an somit auf ein anderes 

"Objekt". Aus diesem Grund musste die Einkünfteerzielungsabsicht neu bewertet werden.

Das Finanzgericht wird deshalb im zweiten Rechtsgang die Einkünfteerzielungsabsicht erneut zu 

beurteilen haben. In diesem Zusammenhang wies der Bundesfinanzhof u. a. darauf hin, dass die 

Höhe der Um- und Erweiterungsbauarbeiten nicht schon für sich genommen dazu führen können, 

die Einkünfteerzielungsabsicht in Frage zu stellen. Denn die mit einem solchen Umbau einherge-

hende Hebung des Hotel- und Gaststättenstandards war im vorliegenden Fall lediglich die erfor-

derliche und angemessene Reaktion auf eine fehlende oder eingeschränkte Marktgängigkeit des 

Vermietungsobjekts gewesen.

Was gilt bei Zufluss einer gewinn- oder umsatzabhängigen 

Kaufpreisforderung?

Gewinn- und umsatzabhängige Kaufpreisforderungen führen erst im Zeitpunkt ihrer Reali-

sation zu einem Veräußerungsgewinn. Dies gilt auch für Gewinne aus der Veräußerung ei-

nes Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, die Einnahmen aus Kapital-

vermögen darstellen.
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Hintergrund

An der X-GmbH waren neben einem weiteren Gesellschafter die C-GmbH sowie die D-GmbH be-

teiligt. Die X-GmbH hielt zum 31.12.1998 eine Beteiligung an der A-GmbH. Im Jahr 1999 veräußer-

te die X-GmbH 75 % der Anteile an der A-GmbH an die B-GmbH. Die B-GmbH erhielt außerdem 

die alleinigen Nutzungsrechte an den durch die A-GmbH entwickelten Systemen. Der Kaufpreis 

setzt sich aus einem sofort zahlbaren fixen Betrag und einem "variablen Kaufpreis" zusammen, der 

sich nach den Verkaufszahlen richtete und monatlich von der B-GmbH gezahlt wurde.

Für das Jahr 2009 enthielt die Gewinn- und Verlustrechnung der X-GmbH "Erträge aus variablem 

Kaufpreisanteil A-GmbH". Diese sollten nach der Körperschaftsteuer-Erklärung gem. § 8b KStG 

außer Ansatz bleiben.

Das Finanzamt setzte die Körperschaftsteuer und den Gewerbesteuer-Messbetrag 2009 auf je-

weils 0 EUR fest. Dabei ging es davon aus, dass der von der X-GmbH als steuerbefreit erklärte in-

ländische Gewinn steuerpflichtig war. Denn es handelte sich um Zahlungen aus dem Anteilsver-

kauf des Jahres 1999, auf die § 8b KStG nicht anwendbar war.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof entschied, dass das Einkommen der X-GmbH für das Jahr 2009 außerbilan-

ziell zu kürzen war, denn das Finanzamt hätte die Zahlungen nach § 8b Abs. 2 KStG freistellen 

müssen. Danach bleiben Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft, aus 

dem laufende Kapitaleinkünfte fließen, außer Ansatz. Die Voraussetzungen dieser Regelung waren 

im vorliegenden Fall erfüllt.

Insbesondere lag eine Veräußerung des 75 %-Anteils an der A-GmbH durch die X-GmbH an die B-

GmbH vor. Die zeitlich gestreckte Entrichtung des variablen Kaufpreises hatte auf die Anteilsüber-

tragung im Zeitpunkt des Kaufvertrags in 1999 keinen Einfluss. Denn der Veräußerungsgewinn 

entsteht grundsätzlich im Zeitpunkt des Übergangs der wirtschaftlichen Inhaberstellung (hier 1999) 

unabhängig davon, ob der Kaufpreis in Raten zahlbar, langfristig gestundet oder wann er dem Ver-

äußerer zufließt. Die variablen Kaufpreiszahlungen sind Teil des Veräußerungserlöses und damit 

Teil des Veräußerungsgewinns.

Bei gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen ist auf die Realisation des Veräuße-

rungsentgelts abzustellen, da der Veräußerer die Gewinne erst im Zuflusszeitpunkt erzielt. Daraus 

folgt, dass die streitigen Zahlungen zwar Teil des Veräußerungsgewinns sind, aber im vorliegenden 

Fall im Zeitpunkt ihres Zuflusses in 2009 nach § 8b Abs. 2 KStG außer Ansatz bleiben.
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